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SCHWERPUNKT

«Entsorguna geht^ uns alle an»
I/Verner
ßü/r/mann

Wie weiter mit der Entsorgung der
radioaktiven Abfälle? Der Jurist Wer-

ner Bühlmann, Leiter der Abteilung
Recht und Sicherheit und Mitglied der
Geschäftsleitung des Bundesamts für
Energie (BFE), nimmt Stellung.

fr) c/er Schwe/z ist ofe D/sfruss/on über cf/'e

Afomenerg/'e und d/'e /ang/r/sf/ge S/'cherung

derSfromi/ersorgung neu entfacht. Werner

Süd/mann, wann w/'rd das nächste Kemkraft-

werk /n der Schwe/z gebaut?

Wir haben in der Schweiz fünf Kernkraftwerke,

die zwischen 20 und 35 Jahren in Betrieb sind.

Diese können aufgrund der heutigen Kenntnisse

50 bis 60 Jahre betrieben werden. Die Anlagen

müssen aber jederzeit sicher sein und mittels

Verbesserungen und Nachrüstungen dem Stand

der Technik soweit als möglich entsprechen. Die

Bewilligung, der Bau und die Inbetriebnahme ei-

ner neuen Anlage würden heute unter Umstän-

den länger dauern als die Restlaufzeit der drei

älteren Kernkraftwerke. Das liegt unter anderem

am Bewilligungsprozedere. Nach dem neuen

Kernenergiegesetz, das am 1. Februar 2005 in

Kraft tritt, untersteht der Rahmenbewilligungs-

entscheid des Parlamentes dem fakultativen Re-

ferendum. Bau- und Betriebsbewilligung wur-
den bis anhin durch den Bundesrat erteilt. Neu

ist dafür das UVEK zuständig, gegen dessen

Entscheide zuerst bei der zuständigen Rekurs-

kommission und dann beim Bundesgericht Be-

schwerde erhoben werden kann.

D/'e Schwe/z frnport/e/t heute das Ägu/va/enf

von zwe/' grossen Kernkraftwerken aus frank-
re/ch. Rechnen S/'e dam/'f, dass d/'eser /mport
e/nma/ durch e/'ne e/gene Schwe/zer An/age

ersetzt w/'rd?

Wohl kaum. Die Strommenge, die die Schwei-

zerischen Kernkraftwerke als Grundlast produ-

zieren, entspricht in etwa unseren Bedürfnis-

sen. Eher denkbar ist, dass die drei kleineren

Kernkraftwerke Mühleberg, Beznau I und II

durch ein Kernkraftwerk In der Grössenord-

nung von Leibstadt ersetzt werden.

/Veue Kernkraftwerktypen s/'nd frn Gespräch.

Was haben w/'r davon zu erwarten?

Auch im Bereich der Sicherheit geht die Ent-

Wicklung weiter, So sind die Kernkraftwerke

Gösgen und Leibstadt im Vergleich zu den

Werken der ersten Generation (Mühleberg,
Beznau I und II) sicherer. Die Kernkraftwerke

der dritten Generation, wie z.B. der europäi-
sehe Druckwasserreaktor, erhöhen die Sicher-

heit weiter.

ße/'m ßefbeb e/'nes Kernkraftwerks entstehen

rad/'oakf/'ve Abfä//e, d/'e man /'n zwe/' Gruppen

gfederf: d/'e hochakf/Ven (abgebrannte Brenn-

e/emenfe, verg/aste Abfä//e aus der W/'ederauf-

bere/'fung) und d/'e /ang/eb/g m/'tfe/akf/'ven Ab-

fä//e sow/'e d/'e ku/z/eö/g m/'fte/akf/'ven und d/'e

sebwaebakf/'ven Abfä//e. /Vach we/chen Pr/'nz/'-

p/'en werden d/'ese Abfä//e entsorgt?
Im Kernenergiebereich gilt das Verursacher-

prinzip: Wer Strom produziert und dabei Abfäl-

le verursacht, ist auch für die Entsorgung die-

ser Abfälle verantwortlich. Dementsprechend
sind die Elektrizitätsunternehmen verpflichtet,
die Abfälle auf eigene Kosten sicher zu entsor-

gen. Weiter legt die Gesetzgebung fest, dass

diese radioaktiven Abfälle grundsätzlich in der

Schweiz entsorgt und in ein geologisches Tie-

fenlager verbracht werden müssen.

Worum geht es konkret be/'m sogenannten

fnfsorgungsnachwe/s?
Für die Bewilligung neuer und den Weiterbe-

trieb der bestehenden Kernkraftwerke verlangt
das Gesetz einen Entsorgungsnachweis. Dieser

soll zeigen, dass die Entsorgung in der Schweiz

grundsätzlich machbar ist. Mit dem Entsor-

Fin Werte/ der ßrenne/emenfe werden
/a/ir//c/> aus dem Reaktor entnommen.

S/'e k//ngen in e/'nem separaten
l/l/asserbec/ren ah.

gungsnachweis ist noch keine Standortwahl

getroffen, sondern es wird festgestellt, dass

sich ein Wirtgestein in einer bestimmten

Region vorbehältlich weiterer Untersuchungen
für die Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle

eignen könnte. Der Entsorgungsnachweis ist

ein Schritt in einem Programm, das noch einige
Jahrzehnte dauern wird.

Einen ersten Entsorgungsnachweis hat die Na-

gra (die von den Kernkraftwerkbetreibern be-

auftragte Entsorgungsgesellschaft) 1985 den

Bundesbehörden geliefert. 1988 hat der Bun-

desrat festgestellt, dass der Entsorgungsnach-

weis für die schwachaktiven Abfälle erbracht

sei, aber noch nicht für die hochaktiven Abfälle.

Damals hat der Bundesrat auch verlangt, dass

die Untersuchungen für hochaktive Abfälle

nicht auf das kristalline Gestein beschränkt wer-
den dürfen, sondern auf Sedimentgesteine aus-

gedehnt werden müssen. Nach umfangreichen

Untersuchungen in den Sedimenten hat die Na-

gra Ende Dezember 2002 den Entsorgungs-
nachweis für hochaktive Abfälle auf der Basis

der Gesteinsschicht Opalinuston im Zürcher

Weinland bei den Bundesbehörden eingereicht.

W/'e s/ebf h/er c/er we/'tere Eahrp/an aus?

Der Entsorgungsnachweis wird zurzeit von der

Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernan-

lagen (HSK) und der Eidg. Kommission für die

Sicherheit von Kernanlagen (KSA) geprüft, Eine

internationale Expertengruppe der /Vuc/ear

Energy Agency (NEA) der OECD hat die Sicher-

heitsanalyse überprüft und ist zu einem positi-

ven Urteil gekommen. 2005 werden alle Ge-

Suchsunterlagen und alle Ergebnisse der

behördlichen Überprüfung öffentlich aufge-

legt. Die betroffenen Gemeinden und Kanto-

ne, die Bevölkerung und interessierte Organisa-

tionen sowie das benachbarte Deutschland

können sich dann zum Vorhaben äussern. Vor-

aussichtlich 2006 wird der Bundesrat entschei-

den, ob der Entsorgungsnachweis erbracht ist

und wie es weiter gehen soll. Ziel ist es, 2040

ein geologisches Tiefenlager füf hochaktive

Abfälle in Betrieb nehmen zu können.

/m Zürcher We/n/and fürchten manche, /'hnen

werde e/'n End/ager vor d/'e Haustüre gesfe//f...
Der Entsorgungsnachweis ist ke/'n Standortent-

scheid! Es wird damit nachgewiesen, dass in ei-

ner bestimmten geologischen Schicht ein genü-

gend grosser Gesteinskörper mit den erforderli-

chen Eigenschaften für die Aufnahme der radio-

aktiven Abfälle vorhanden ist. Nationalrat Fehr

verlangt in einem Postulat, dass der Fokus nicht

vorschnell auf das Zürcher Weinland zu richten

sei. UVEK und Bundesrat teilen diese Meinung;
sie sind der Auffassung, dass im Hinblick auf die

Standortwahl für ein geologisches Tiefenlager
für hochaktive Abfälle neben dem Zürcher

Weinland weitere Alternativen aufgezeigt wer-
den müssen. In diesem Zusammenhang wurden

HSK und Nagra beauftragt, Berichte zu ersteh

len, in denen die bis heute ausgeführten Unter-
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suchungen in den verschiedenen Gesteins-

schichten und Regionen dokumentiert werden.

/n cf/esem Zusammenhang ist auch d/e Rede

von e/nem Sachp/an des Bundes fürgeo/og/-
sehe ïïefen/agerung. Was /sf davon zu ha/fen?

National bedeutende Infrastrukturen legt der

Bund in Sachplänen fest. So gibt es einen Sach-

plan für elektrische Übertragungsleitungen und

einen für die Infrastruktur im Bereich Luftfahrt.

Die Sachpläne sind für die Kantone verbindlich:

Sie müssen in der kantonalen Richtplanung be-

rücksichtigt werden. Das UVEK erarbeitet zurzeit

Grundlagen für ein neues Auswahlverfahren für

geologische Tiefenlager. Dieses soll in einem

Sachplan festgeschrieben werden. Der Sachplan

enthält Kriterien, nach welchen bestimmte Re-

gionen untersucht und danach auf einige weni-

ge Gebiete eingeschränkt werden können und

schliesslich der definitive Standort festgelegt
werden kann. Wenn der Bundesrat den Sach-

plan genehmigt hat, kann die Nagra das Aus-

wahlverfahren nach den vorgegebenen Kriterien

durchführen.

MEILENSTEINE

Wie die
1939 Schweizer Forscher beweisen an der

Landesausstellung in Zürich, dass sie an der

Front der Atomforschung mitwirken: Paul

Scherrer stellt das weltweit zweite «Zyklo-

tron» auf, mit dem man Atomteilchen so be-

schleunigen kann, dass sie Atomkerne «zer-

trümmern».

1951 gründen Industrielle unter der

Führung von Walter Boveri eine «Arbeitsge-

meinschaft Kernreaktor», um in Würenlingen
den Reaktor «Diorit» zu bauen. 1954 be-

schliesst das Parlament, die friedliche Atom-

forschung zu subventionieren.

1955 gründet Walter Boveri die «Reaktor

AG», die der Bund 1958 übernimmt und ins

«Eidgenössische Institut für Reaktorfor-

schung» (heute «Paul Scherrer Institut») um-
wandelt. Im gleichen Jahr findet in Genf die

Ausstellung «Atome für den Frieden» statt.

Sie soll die friedliche Nutzung der Atomener-

gie fördern und das militärische Wettrüsten

eindämmen. 1955 wird im Gefolge der Atom-
bombentests die «Eidg. Kommission zur Über-

wachung der Radioaktivität» eingesetzt.

1957 Die Schweiz nimmt den von den

Amerikanern erworbenen Leichtwasser-Ver-

suchsreaktor in Würenlingen in Betrieb (bis

1994). Das Volk stimmt einem Verfassungsar-

tikel über die Nutzung der Atomenergie zu

(Verhältnis 3:1).

1958 Die Bewegung gegen atomare Auf-

rüstung geht auf den ersten Ostermarsch und

setzt sich «für die friedliche Verwendung der

Atomenergie» ein. Erst ab 1970 wird gegen
die Atomenergienutzung opponiert.

Was gesch/ebt m/f den schwac/iakt/ven

Abfä//en?

Der Wellenberg im Kanton Nidwaiden wäre

wahrscheinlich geeignet gewesen für ein Tiefen-

lager für schwachaktive Abfälle. Die Nagra woll-

te dort mittels eines Sondierstollens und eines

Untertagelabors weitere Untersuchungen ma-

chen. Die Nidwaldner Bevölkerung hat dieses

Vorhaben jedoch zweimal abgelehnt. Das be-

deutet für die Nagra, dass sie mit der Standort-

wähl neu beginnen muss. Dies ist jedoch erst

dann möglich, wenn die Bundesbehörden im

Rahmen des erwähnten Sachplans das Vorge-

hen für die Standortauswahl festgelegt haben.

D/e fp/sode We//enberg baf geze/gt, w/'e w/ebf/g

es /sf, d/e ßevö/kerung /n d/e fntsche/dungsver-

fahren e/nzub/nden, Was tun S/'e, um d/e Akzep-

fanz für e/'n so/cbes Vorhaben zu verbessern?

Schon beim Wellenberg wurden Studien ver-

fasst, um die möglichen Auswirkungen eines

Endlagers auf die Region zu untersuchen. Es

geht dabei um Einflüsse auf Verkehr, Tourismus,

Wohnqualität, Landpreise usw. Vielfach sind

Der Anfang: 4m 75. /War
7957 setzt Bundesrat

/Wax Pet/tp/erre den Sapb/'r-
Versuchsrea/rtor in

l/lfüren//ngen /'n Gang.

1959 Kein Referendum gegen das neue

«Atomgesetz».

1961 verfolgt die Industrie drei verschiedene

Projekte zur Realisierung eines schweizerischen

Reaktors (Suissatom, ENUSA, ETH-Heizreaktor).

Der Bund will sich nur an der Finanzierung ei-

nes Projektes beteiligen. Die Industrie entschei-

det sich für das gemeinsame Projekt Lucens

(VD).

1964 Naturschutzkreise sind gegen neue

Staumauern. SP-Bundesrat Willy Spühler ist aus

Umweltschutzgründen gegen Öl-Meiler und

für den direkten Übergang von den Wasser-

kraftwerken zu Atomkraftwerken.

3

diese Aspekte für die Bevölkerung ebenso wich-

tig wie die Sicherheit des Lagers. Das BFE hat

deshalb eine Grundlagenstudie in Auftrag gege-
ben, die das vorhandene Wissen über die sozia-

len, demografischen, ökologischen und ökono-

mischen Auswirkungen von Entsorgungsanla-

gen aufbereitet. Eine ähnliche Studie lassen die

betroffenen Zürcher Gemeinden für das Zürcher

Weinland machen. Beide sollten 2005 vorliegen.

Warum g/'bf es ke/ne /'nfernaf/ona/e Lösung?

Die Fachleute sind sich einig, dass in Europa

zwei bis drei Tiefenlager ausreichen würden,

um die hochaktiven Abfälle zu entsorgen. In

internationalen Gremien (Europäische Union,

Internationale Atomenergieorganisation) wird

über internationale Lösungen diskutiert; solche

zeichnen sich jedoch bis anhin keine ab. Län-

der wie Schweden und Finnland, die bei der

Entsorgung der radioaktiven Abfälle weit fort-

geschritten sind, haben ein gesetzliches Im-

portverbot für radioaktive Abfälle.

kam
1968 fliesst der erste schweizerische Atom-

ström aus dem Versuchskraftwerk Lucens ins

Netz. Am 21. Januar 1969 schmilzt ein Brenn-

element. Das Werk wird stillgelegt.

1969 geht Beznau I ans Netz, 1971 folgen

Beznau II und Mühleberg, 1979 Gösgen und

1984 Leibstadt.

1972 Gründung der Nationalen Genossen-

schaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

(NAGRA).

1975 besetzen Kernkraftgegner das Gelän-

de bei Kaiseraugst. Das Kernkraftwerk Kaiser-

äugst wird nicht gebaut.

1978 wird das Atomgesetz von 1959 mit

dem Bundesbeschluss zum Atomgesetz

ergänzt.

1979 Die «Atominitiative» will ein generei-
les Verbot von KKW. Sie wird abgelehnt. Der

Störfall von Three Mile Island (USA) entfacht

die Diskussionen erneut.

1984 Das Volk lehnt die «zweite Atomi-
nitiative» ab (keine neuen KKW, kein Ersatz

der bisherigen KKW).

1986 Die Reaktorkatastrophe von Tscherno-

byl verstärkt die Akzeptanzkrise.

1990 Die «Ausstiegsinitiative» wird abge-

lehnt, die «Moratoriumsinitiative», die keine

neuen KKW während den nächsten zehn Jah-

ren vorsieht, wird angenommen.

2003 Die Volksinitiativen «Moratorium

Plus» und «Strom ohne Atom» werden abge-

lehnt. Die Referendumsfrist zum revidierten

Kernergiegesetz läuft ab. Das Gesetz tritt am

1.2.2005 in Kraft und löst das Atomgesetz

von 1959 ab.

Schweiz zur Kernenergie
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